
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. März 2026  

 
 Nr. 2026/569  

 

Teilrevision der Verordnung über die Festsetzung der Tierhalterbeiträge für die 
kantonale Tierseuchenkasse 
Inkraftsetzung 
  

1. Erwägungen 

Der Regierungsrat hat am 23. Dezember 2025 die Änderung der Teilrevision der Verordnung 
über die Festsetzung der Tierhalterbeiträge für die kantonale Tierseuchenkasse (BGS 926.712.1) 
beschlossen (RRB Nr. 2025/2187). Der Beschluss untersteht dem Veto des Kantonsrates (Veto 
Nr. 550). Die Vetofrist ist am 23. Februar 2026 unbenutzt abgelaufen. Die revidierte Verordnung 
kann somit per 1. April 2026 in Kraft gesetzt werden. 

2. Beschluss 

Die Änderung der Verordnung über die Festsetzung der Tierhalterbeiträge für die kantonale 
Tierseuchenkasse tritt auf den 1. April 2026 in Kraft. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 
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